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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1947 Ausgegeben am 30. Dezember 1947 59. Stück

2 6 4 . Verordnung: Entschädigung der Beisitzer der Rückstellungs- und Rückgabekommissionen.
2 6 5 . Verordnung: Verlängerung der Frist zur Einbringung von Anträgen um Gewährung von Beihilfen nach

der landwirtschaftlichen Wiederaufbauverordnung.
2 6 6 . Verordnung: Änderung des örtlichen Wirkungsbereiches von Trägern der Krankenversicherung anläßlich der

verwaltungsmäßigen Rückgliederung des Verwaltungsbezirkes Lienz an Tirol.
2 6 7 . Verordnung: Elektrolokomotivführer-Verordnung.
2 6 8 . Verordnung: Verlängerung der Wirksamkeit der auf Grund des Warenverkehrsgesetzes erlassenen Verord-

nungen des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.
2 6 9 . Kundmachung: Rückgliederung der Gerichtsbezirke Lienz und Matrei in Osttirol in den Sprengel des

Landesgerichtes Innsbruck.

2 6 4 . Verordnung der Bundesministerien für
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung
und für Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Finanzen vom
30. Oktober 1947 über die Entschädigung
der Beisitzer der Rückstellungs- und Rück-

gabekommissionen.

Auf Grund des § 19, Abs. (1), des Bundes-
gesetzes vom 6. Februar 1947, B. G. Bl. Nr. 54,
über die Nichtigkeit von Vermögensentziehungen
(Drittes Rückstellungsgesetz) und des § 6, Abs. (1),
des Bundesgesetzes vom 6. Februar 1947, B. G. Bl.
Nr. 55, über die Rückgabe des Vermögens auf-
gelöster oder verbotener demokratischer Organi-
sationen (Rückgabegesetz) wird verordnet:

Für die Entschädigung der Beisitzer der Rück-
stellungskommissionen, Rückstellungsoberkommis-
sionen,, Rückgabekommissionen und Rückgabe-
oberkommissionen gelten sinngemäß die Vor-
schriften über die Entschädigung der Beisitzer bei
den Arbeitsgerichten.

Krauland Gerö

2 6 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 11. No-
vember 1947, betreffend die Verlängerung
der Frist zur Einbringung von Anträgen um
Gewährung von Beihilfen nach der landwirt-
schaftlichen Wiederaufbauverordnung vom

23. September 1946, B. G. Bl. Nr. 196.

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 26. Juli
1946, B. G. Bl. Nr. 176, über Beihilfen zum
Wiederaufbau kriegsbeschädigter land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe (Landwirtschaftliches
Wiederaufbaugesetz), wird verordnet:

§ 1, Abs. (4), erster Satz der Verordnung des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-

schaft vom 23. September 1946, B. G. Bl. Nr. 196,
wird abgeändert und lautet:

Die Frist zur Stellung der Anträge endet am
30. Juni 1948.

Kraus

266. Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 17. November
1947, womit der örtliche Wirkungsbereich
von Trägern der Krankenversicherung an-
läßlich der verwaltungsmäßigen Rückgliede-
rung des Verwaltungsbezirkes Lienz an Tirol

geändert wird.

Auf Grund des § 5, Abs. (6), und des § 120,
Abs. (3), des Bundesgesetzes vom 12. Juni 1947,
B. G. Bl. Nr. 142, über die Überleitung zum
österreichischen Sozialversicherungsrecht (Sozial-
versicherungs-Überleitungsgesetz — SV-ÜG.)
wird verordnet:

§ 1. Der örtliche Wirkungsbereich der Gebiets-
krankenkasse für Tirol und der Landwirtschafts-
krankenkasse für Tirol wird auf den Verwal-
tungsbezirk Lienz erstreckt.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1948
in Kraft.

Maisel

267. Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr vom 20. November 1947, be-
treffend den Nachweis der Befähigung zur
Führung und Wartung von elektrischen
Lokomotiven und elektrischen Triebwagen

(Elektrolokomotivführer-Verordnung).

Auf Grund des § 3, Albs. (3), und § 8, Ab-
schnitt I, Punkt b, des Eisenbahngesetzes vom
30. April 1943 wird verordnet:

6 121
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§ 1. Zur selbständigen Führung und Wartung
von Wechselstromlokomotiven und Triebwagen
mit Verwendung von hochgespanntem Wechsel-
strom, sowie von Gleichstromlokomotiven und
rein elektrisch mit Gleichstrom oder mit Wech-
selstrom in Niederspannung betriebenen Trieb-
wagen, die auf öffentlichen Bahnen (Haupt- und
Nebenbahnen) oder auf Anschlußbahnen
(Schleppbahnen) im Sinne des § 2 des Eisenbahn-
gesetzes vom 30. April 1943 oder auf solchen
Eisenbahnen verkehren, auf denen das Bundes-
ministerium für Verkehr als Eisenbahnbehörde
für eine bestimmte Zeit einen beschränkt öffent-
lichen Verkehr gemäß § 25, Abs. (2), des Eisen-
bahngesetzes zugelassen hat, dürfen nur Per-
sonen (Betriebswärter) zugelassen werden, die

a) körperlich geeignet,
b) mindestens 18 Jahre alt sind,
c) nüchternes und verläßliches Verhalten auf-

weisen und die nötige Vertrauenswürdig-
keit besitzen,

d) die erforderlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten sich angeeignet haben und

e) ihre Befähigung durch das Zeugnis über
die mit Erfolg abgelegte fachtechnische
Prüfung nachweisen.

§ 2. (1) Das Alter ist durch Tauf- oder Ge-
burtsschein, die körperliche Eignung erforder-
lichenfalls durch ein ärztliches Zeugnis nachzu-
weisen.

(2) Die Nüchternhei t und Verläßlichkeit sind
durch ein Dienstzeugnis, in Ermangelung eines
solchen durch ein Zeugnis des Vorstehers jener
Gemeinde, in dessen Amtsbereich der Bewerber
seinen Wohns i tz hat , zu erweisen.

(3) Die Erwerbung de r erforderlichen Kennt -
nisse und Fert igkeiten ist durch ein Dienstzeug-
nis über eine wenigstens neunmonat ige Dienst-
leistung in d e r Bedienung einer für das Fach-
gebiet de r Prüfung (§ 3) in Betracht k o m m e n -
den elektrischen Lokomot ive , beziehungsweise
eines solchen Triebwagens nachzuweisen.

(4) In berücksicht igungswerten Fällen k a n n
v o m Bundesminis ter ium für V e r k e h r als Eisen-
bahnbehörde eine A b k ü r z u n g der Verwendungs-
praxis o d e r d e r e n gänzliche Erlassung bewil l igt
werden, w e n n der Bewerber eine technische
Hochschule (Fachschule f ü r Maschinenbau oder
Elekt ro technik) oder eine gewerbliche Bundes-
lehranstal t , höhere maschinentechnische oder
elektrotechnische Abte i lung , oder e ine ehemalige
höhere Landesgewerbeschule maschinentech-
nischer R ich tung mit Erfolg besucht h a t .

§ 3 . (1) Die fachtechnische Prüfung ist en t -
wede r

a) eine Prüfung über die Befähigung zu r
Führung und Wartung von Wechselstrom-
lokomotiven und Triebwagen mit Verwen-
dung von hochgespanntem Wechselstrom
(Prüfung A) oder

b) eine Prüfung über die Befähigung zur
Führung und Wartung von Gleichstrom-
lokomotiven und rein elektrisch mit
Gleichstrom oder mit Wechselstrom in
Niederspannung betriebenen Triebwagen
(Prüfung B).

(2) Diese beiden Prüfungen sind voneinander
vollkommen getrennt und unabhängig.

§ 4. (1) Die Ablegung der fachtechnischen
Prüfung A berechtigt nicht zur Führung und
Wartung von Gleichstromlokomotiven und rein
elektrisch mit Gleichstrom oder mit Wechsel-
strom in Niederspannung betriebenen Trieb-
wagen; die Ablegung der fachtechnischen
Prüfung B berechtigt nicht zur Führung und
Wartung von Wechselstromlokomotiven und
Triebwagen mit Verwendung von hochge-
spanntem Wechselstrom.

(2) Die bei den Prüfungen A und B können
auch gleichzeitig miteinander abgelegt werden.
Die vorgeschriebene praktische Ausbildung ist
dabei für jedes der beiden Fachgebiete vonein-
ander getrennt im vollen, durch § 2, (Abs. (3),
vorgeschriebenen oder gegebenenfalls nach § 2,
Abs. (4), abgekürzten Ausmaße zu vollstrecken.

§ 5. (1) Die fachtechnische Prüfung setzt sich
aus einer theoretischen Prüfung und aus einer
praktischen Verwendungsprobe (Probefahrt) zu-
sammen.

(2) Die theoretische Prüfung wind mündlich
abgehalten. Bei ihr haben die Prüfungswerber
die vollständige Kenntnis der Bauart u n d Ein-
richtung der Lokomotiven und Triebwagen der
einschlägigen Gattung, der Grundsätze für ihre
Handhabung und Bedienung, die Art und den
Zweck der Sicherheitsvorrichtungen, der Aus-
rüstungsteile und der Hilfseinrichtungen, die in
Betracht kommenden grundlegenden Gebiete der
Naturlehre sowie der Maßnahmen und Vor-
kehrungen zur Verhütung von Unfällen nachzu-
weisen.

(3) Besondere Vorschriften, de ren Kenntn is
n u r für die D iens tve rwendung bei bes t immten
U n t e r n e h m u n g e n oder auf bes t immten Strecken
erforderlich ist, wie Signal- u n d Verkehrsvor-
schriften und dergleichen, sind nicht Prüfungs-
geigenstand.

(4) Die Verwendungsprobe h a t auf einer in
Gang gesetzten Lokomot ive , beziehungsweise
einem Triebwagen d e r einschlägigen Ga t tung zu
erfolgen.

§ 6. (1) Zur V o r n a h m e der im § 3 e rwähn ten
fachtechnischen Prüfungen wenden vom Bundes-
minister ium für Verkehr als Eisenbahnbehörde
Prüfungskommissäre bestellt.

(2) Jeder Prüfungskommissär wird in der
Regel für d ie V o r n a h m e beider fachtechnischer
Prüfungen (A u n d B) bestellt, ausnahmsweise
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kann die Bestellung auch auf eines der beiden
Fachgebiete eingeschränkt werden.

(3) Namen und Wohnsitz der Prüfungskom-
missäre sind von den Ämtern der Landesregie-
rungen kundzumachen.

§ 7. (1) Wer sich einer Prüfung in Gemäßheit
dieser Verordnung unterziehen will, hat bei
einem Prüfungskommissär mittels eines ge-
stempelten Gesuches um die Zulassung zur
Prüfung anzusuchen und die Erfüllung der im
§ 1 festgesetzten Erfordernisse für die Zu-
lassung nachzuweisen.

(2) Ü b e r die Zulassung des Bewerbers z u r
Prüfung entscheidet der Prüfungskommissär;
verweigert er die Zulassung, so steht dem ab-
gewiesenen Bewerber die Berufung an das
Bundesministerium für Verkehr zu.

(3) F ü r die jedesmalige A b n a h m e d e r Prüfung
hat der Bewerber eine Taxe von 25 (fünfund-
zwanzig) Schilling zu entrichten. Werden beide
Fachprüfungen gleichzeitig abgelegt [§ 4, Abs.
(2)], so beträgt die Prüfungstaxe für beide
Prüfungen zusammen 40 (vierzig) Schilling. Die
Prüfungstaxe ist nach erfolgter Zulassung, jedoch
vor Ablegung der Prüfung, zu Handen des
Prüfungskommissärs zu erlegen und fließt diesem
zu.

§ 8. (1) Nach Abschluß der Prüfung (theore-
tischer Prüfung und Verwendungsprobe) hat
der Prüfungskommissär dem Prüfungswerber
ohne weiteren Verzug zu eröffnen, ob er die
Prüfung bestanden hat oder nicht. Außerdem
hat er ihm ein gestempeltes schriftliches Zeug-
nis nach beiliegendem Muster auszustellen, in
welchem auszusprechen ist

a) für welche Arten von Lokomotiven, be-
ziehungsweise Triebwagen der Prüfungs-
werber auf Grund der abgelegten Prüfung
die Befähigung zur selbständigen Führung
und Wartung erworben hat und

b) bei welchen Bauarten von Lokomotiven,
beziehungsweise Triebwagen der Prü-
fungswerber laut der von ihm beige-
brachten Dienstzeugnisse die erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten praktisch er-
worben hat [§ 2, Abs. (3) und (4)].

(2) Die für das Zeugnis erforderlichen Stempel
hat der Prüfungswerber beizubringen.

§ 9. (1) Wenn der Prüfungswerber die
Prüfung nicht besteht, so kann die Prüfung nach
Ablauf von mindestens sechs Monaten wieder-
holt werden. Der Prüfungskommissär hat den
Prüfungswerber schriftlich davon zu ver-
ständigen, daß er die Prüfung nicht bestanden
hat, und zugleich auszusprechen, ob die Verwen-
dungspraxis für die neuerliche Prüfung zu
wiederholen ist. Für die neuerliche Prüfung kann
nur eine Verwendungspraxis anerkannt werden,

deren Beendigung nicht mehr als ein Jahr vom
Tage des Ansuchens um die neuerliche Prüfung
zurückliegt.

(2) Die Wiederholung der Prüfung hat in der
Regel bei demselben Prüfungskommissär s tat t-
zufinden, der die erste Prüfung vorgenommen
hat ; in rücksichtswürdigen Fällen kann vom
Bundesministerium für Verkehr als Eisenbahn-
behörde über begründetes Ansuchen die Wieder-
holung der Prüfung auch bei einem anderen
Prüfungskommissär zugelassen werden.

(3) W i r d der Prüfungswerber auch bei dieser
Wiederholungsprüfung als nicht befähigt er-
kannt , so darf e r zu einer neuerlichen Wieder-
holung der Prüfung nicht vor Ablauf eines
Jahres zugelassen werden.

(4) Die Prüfungskommissäre haben die Namen
de r Prüfungswerber, die bei einer Prüfung als
nicht befähigt erkannt wurden, unter Angabe
des für die allfällige Wiederholung der Prüfung
eingeräumten Zeitraumes sofort nach erfolgter
Prüfung d e m Bundesministerium für Verkehr
anzuzeigen, das hievon alle anderen Prüfungs-
kommissäre in Kenntnis zu setzen hat .

§ 10. Die Bestimmungen der §§ 1 bis 9 gelten
nicht für Personen, die die Führung und War-
tung von Gleichstromlokomotiven und elek-
trischen Triebwagen zu besorgen haben, die auf
Bahnen verkehren, die nicht zu den im § 1 an-
geführten Bahnen gehören u n d dem Bundes-
ministerium für Verkehr als Eisenbahnbehörde
nicht unterstehen; ob diese Voraussetzung zu-
trifft, entscheidet im Zweifel das Bundesmini-
sterium für Verkehr.

§ 11. (1) Den Organen des Bundesministeriums
für Verkehr als Eisenbahnbehörde steht das
Recht zu, in die Zeugnisse von Führern elek-
trischer Lokomotiven und Triebwagen jeder-
zeit Einsicht zu nehmen.

(2) Wei ters s teht diesen O r g a n e n das Recht
zu, solchen Personen, die t r o t z abgelegter fach-
technischer Prüfung nach d e r A r t ihrer Dienstes-
ausübung aus Gründern der Betriebssicherheit
für die W e i t e r v e r w e n d u n g i m E l e k t r o l o k o m o t i v -
führerdienste nicht geeignet erscheinen oder die
sich einer groben oder wiederhol ten Außeracht-
lassung der sicherheitstechnischen Vorschriften
schuldig gemacht haben, den Widerruf de r Be-
fähigungserklärung u n d die Entz iehung des
Zeugnisses anzudrohen und im Falle einer
Wiederholung un t e r gleichzeitiger En thebung
v o m Dienste diesen Widerruf auszusprechen so-
wie die Entz iehung des Zeugnisses zu verfügen.
Ist Gefahr im Verzuge, so kann m i t dem
Widerruf der Befähigungserklärung u n d de r
Entz iehung des Zeugnisses auch ohne vorherige
Androhung sofort vorgegangen werden.

(3) Gegen d ie En tz iehung des Zeugnisses steht
die Berufung a n das Bundesminister ium für Ver-
kehr als Eisenbahnbehörde zu.
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§ 12. Ob und inwieweit von ausländischen
Behörden ausgestellte einschlägige Prüfungszeug-
nisse und im Auslande abgelegte einschlägige
Prüfungen inländische Prüfungszeugnisse und im
Inland abgelegte Prüfungen zu ersetzen ver-
mögen, entscheidet, sofern hierüber nicht
zwischenstaatliche Vereinbarungen vorliegen, im
Einzelfall das Bundesministerium für Verkehr.

§ 13. Diese Verordnung tritt mit ihrer Kund-
machung in Kraft.

§ 14. (1) Die beim Wirksamkeitsbeginn dieser
Verordnung bereits in Verwendung stehenden
Führer elektrischer Lokomotiven und Trieb-
wagen, die nach den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung zur Ablegung einer fachtechnischen
Prüfung verpflichtet sind, haben diese Prüfungen
innerhalb eines Jahres, vom Wirksamkeitsbeginn
dieser Verordnung an gerechnet, abzulegen.

(2) Jene Triebfahrzeugführer, die sich der fach-
technischen Prüfung gemäß der Verordnung
B. G. Bl. Nr . 30/1926 unterzogen haben oder die
in der Zeit vom 13. März 1938 bis 27. April 1945
bei der Deutschen Reichsbahn die förmliche Loko-
motivführenprüfung abgelegt und überdies die
praktische Befähigung zur Bedienung und
Führung von Elektrotriebfahrzeugen durch eine
formlose Prüfung nachgewiesen haben, brauchen
keine neuerliche Prüfung nach den Bestimmun-
gen dieser Verordnung ablegen.

(3) Dagegen müssen jene Triebfahrzeugführer,
die nach d e m 27. Apr i l 1945 d ie formlose
Prüfung (fachtechnische Verwendungsprüfung)
abgelegt haben, die behördl iche Prüfung nach
d e n vor s t ehenden Bes t immungen ablegen.

§ 15. Eisenbahnunternehmungen, die nach In-
krafttreten dieser Verordnung ungeprüfte Elek-
trolokomotivführer und Elektrotriebwagen-
führer neu in Verwendung nehmen oder nach
Ablauf der im § 14, Abs. (1), gestellten Frist
weiter verwenden, sind, soweit nicht nach dem
allgemeinen Strafgesetz strengere Bestimmungen
zur Anwendung kommen, gemäß Artikel VII
des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen, B. G. Bl, Nr. 273/1925, zu
bestrafen.

Übeleis

2 6 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 24. No-
vember 1947, über die Verlängerung der
Wirksamkeit der auf Grund des Warenver-
kehrsgesetzes vom 24. Juli 1946, B.G.Bl.
Nr. 172, erlassenen Verordnungen des Bun-
desministeriums für Handel und Wieder-

aufbau.

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 24. Juli
1946, B.G.Bl. Nr. 172, womit das Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau zur Erfas-
sung von Vorschriften zur Regelung des Waren-

verkehres ermächtigt wird (Warenverkehrsgesetz),
wird verordnet:

Die Wirksamkeit der nachfolgenden auf Grund
des Warenverkehrsgesetzes vom 24. Juli 1946,
B.G.Bl. Nr. 172, erlassenen Verordnungen des
Bundesministeriums für Handel und Wiederauf-
bau wird bis zum 31. März 1948 verlängert:

1. Textilbewirtschaftungsverordnung vom
27. November 1946, B.G.Bl. Nr. 36/1947,

2. Papierbewirtschaftungsverordnung vom
14. Dezember 1946, B. G. Bl. Nr. 37/1947,

3. Metallbewirtschaftungsverordnung vom
8. Jänner 1947, B.G.Bl. Nr. 40,

4. Eisenbewirtschaftungsverordnung vom
8. Jänner 1947, B.G.Bl. Nr. 41,

5. Lederbewirtschaftungsverordnung vom
28. Februar 1947, B. G.Bl. Nr. 88,

6. Häutebewirtschaftungsverordnung vom
12. März 1947, B.G.Bl. Nr. 90,

7. Baustoffbewirtschaftungsverordnung vom
13. Juni 1947, B. G.Bl. Nr. 163,

8. Textilwarenbewirtschaftungsverordnung
vom 19. Juni 1947, B. G.Bl. Nr. 164,

9. Schuhbewirtschaftungs - Verordnung vom
7. Juli 1947, B. G. Bl. Nr. .188,

10. Brennstoffverordnung vom 23. August
1947, B.G.Bl. Nr. 222,

11. Gerbstoffbewirtschaftungsverordnung vom
12. August 1947, B. G. Bl. Nr. 239.

Heinl

2 6 9 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Justiz vom 18. November 1947, be-
treffend die Rückgliederung der Gerichts-
bezirke Lienz und Matrei in Osttirol in den

Sprengel des Landesgerichtes Innsbruck.

In Durchführung der Best immungen de r §§ 2
und 3 des Verfassungsgesetzes vom 1. Mai 1945,
St. G. Bl. N r . 5, über die vorläufige Einr ichtung
der Republ ik Österreich (Vorläufige Verfassung)
in Verb indung mi t §§ 70, Abs . (1), und 71 ,
Abs. (1), des Gesetzes v o m 20. Juli 1945,
St. G. Bl. N r . 94, ü b e r die Überle i tung der Ver-
waltungs- und Justizeinrichtungen des Deutschen
Reiches in die Rechtsordnung der Republ ik
Österreich (Behörden-Überleitungsgesetz—Behör-
den-ÜG.) wi rd bekann t gemacht:

(1) Die Gerichtsbezirke Lienz und Matrei in
Ost t i rol sind aus d e m Sprengel des Landes-
gerichtes Klagenfurt ausgeschieden u n d d e m
Sprengel des Landesgerichtes Innsbruck zuge-
wiesen.

(2) Diese Kundmachung t r i t t mit 1. Jänner
1948 in Wirksamkei t .

Gerö
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Muster A
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Muster B


